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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1970

Norm

ZPO §266 AII3

Rechtssatz

Die von den Parteien gebilligte "Übernahme der Beweise" aus einem Vorakt bedeutet, daß die Parteien die Richtigkeit

der im Vorprozeß getroffenen Feststellungen für den gegenwärtigen Rechtsstreit außer Streit stellten.
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